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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1990

Norm

IPRG §11

IPRG §35

Rechtssatz

Das gewählte Recht gilt grundsätzlich auch im Bereich zwingenden Rechtes, geht somit dem zwingenden Recht vor.

Nur sogenannte Eingriffsnormen bleiben unberührt.
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